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Information über Kosten und Nebenkosten der Bank bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 

Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert die Bank mit dem nachfolgenden Auszug aus 

ihrem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis über ihre Kosten und Nebenkosten bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 3 a WpHG 

Neben den nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten können im Zusammenhang mit der Auftrags- 

ausführung noch weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über die Bank gezahlt oder von ihr in 

Rechnung gestellt werden. 

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 

10. Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 

10.1.1 Kauf und Verkauf – Provisionen 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 Vormerkung von Aufträgen 

 

 

 



10.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 

10.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren einschließlich Erstellung eines 

Jahresdepotauszuges und Jahressteuerbescheinigung 

 

 

10.2.2 Übertragung von Wertpapieren zugunsten eines Depots-Wertpapiereingang 

 

*1) anfallende fremde Kosten werden weiterbelastet 

10.2.3 Einlieferung effektiver Stücke 

 

10.2.4 Kapitalveränderungen 

 

10.2.5 Ausübung von Options- und Wandelrechten 

 



10.2.6 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien 

 

*1) anfallende fremde Kosten werden weiterbelastet 

10.2.7 Umtausch von Wertpapier-Urkunden 

 

10.2.8 Entfällt 

10.2.9 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschafts- 

steuern sowie ausländischen Quellensteuern 

 

10.2.10 Auf Kundenwunsch erstellen von 

 

10.2.11 Erstellen von Zweitschriften 

 

10.2.12 Entfällt 

10.2.13 Entfällt 

10.2.14 Weitere Dienstleistungen 

 

*1) Zuzüglich Fremdgebühren 

10.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung 
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